
Verwaltungsgericht Koblenz 

4. Kammer 

Deinhardpassage 1 

56068 Koblenz 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

-Kläger u. Revisionskläger-

Prozessbevollmächtigte : 

g e g e n 

-.c 

. 'u. 

-Beklagte u . Revisionsbeklagte-

wegen: Erschließungsbeitrages 

Aktenzeichen I. Instanz: 4 K 575/l l.KO 
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- 2 -

legen wir namens und in Vollmacht des Klägers gegen das am 

21.11.2011 verkündete und am 02.12.2011 zugestellte Urteil des Ver

waltungsgerichts Koblenz zu Az.: 4 K 575/1l.KO 

Sprungrevision 

ein. 

Das Verwaltungsgericht Koblenz hat die Sprungrevision in dem ange

fochtenen Urteil vom 21.11.2011 zugelassen, nachdem ausweislich des 

Sitzungsprotokolles vom 21.11.2011 der Kläger die Zulassung der 

Sprungrevision beantragt und die Beklagte diesem Vorgehen zugestimmt 

hatte. 

Vorsorglich und ungeachtet der Entscheidung des Bundesverwaltungsge

richtes NVBZ NVwZ 2002, 90 fügen wir vollständige und beglaubigte 

Fotokopie der Sitzungsniederschrift vom 21 . 11.2011 in der Anlaqe an

bei. 

Antragstellung sowie Begründung bleiben einem gesonderten Schrift

satz vorbehalten. 

Rechtsanwalt 
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Transfervermerk nach § 55b Abs. 4 VwGO 
 
Das vorstehende Dokument ist bei dem Bundesverwaltungsgericht in Papierform 
eingereicht worden. 
Das in Papierform eingereichte Dokument ist durch Einscannen und Ausdruck in eine 
PDF-Datei vollständig in das vorliegende elektronische Dokument übertragen 
worden. 
 
Leipzig, 9. September 2016 
gosa1 (bez1) 
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